
 

 9601 Arnoldstein, Gemeindeplatz 4 

Tel +43 (0) 4255 2260, Fax +43 (0) 4255 2260 33 

IBAN: AT14 3925 7000 0000 0018 | BIC: RZKTAT2K257 

UID: ATU26011801 | DVR: 0663697 

Bürgermeister 
Ing. Reinhard Antolitsch 

 +43 (0) 4255 2260 – 10 
 reinhard.antolitsch@ktn.gde.at 

 www.arnoldstein.gv.at 

Zahl: 004/2/2026 OG 

Seite: 1 von 2 

Arnoldstein, am 02.04.2026 

Marktgemeinde Arnoldstein – A 9601 Arnoldstein, Gemeindeplatz 4  

 

 

 
 

 

 
 

 

  GEMEINDERATSITZUNG_  
 

 

 
 

E I N B E R U F U N G 
 
 

 

Donnerstag, 9. April 2026, Beginn 18:00 Uhr, 
 

 

im großen Sitzungssaal des Marktgemeindeamtes Arnoldstein stattfindenden öffentlichen 

Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Arnoldstein ein. 
 

Die Gemeinderatsmitglieder sind nach § 27 Abs. 2 der K-AGO verpflichtet, zur Sitzung 

rechtzeitig zu erscheinen und daran bis zum Schluss teilzunehmen. Ist ein Mitglied 

verhindert, dieser Verpflichtung hinsichtlich der Sitzungen des Gemeinderates 

nachzukommen, so hat es dies – ausgenommen bei unvorhersehbaren Ereignissen – dem 

Gemeindeamt unter Angabe des Grundes so rechtzeitig bekannt zu geben, dass die 

Einberufung eines Ersatzmitgliedes noch möglich ist. 
 

FRAGESTUNDE 

 
TAGESORDNUNG: 
 

1.) Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung; Bericht 

2.) Querschnittsprüfung Vergnügungssteuer; Prüfungsbericht 
3.) Rechnungsabschluss 2025 

4.) 3-L Bergbahnen GmbH; Jahresabschluss zum 30.04.2025 

5.) Investitionsförderung 3-L Bergbahnen GmbH 
6.) Vorfinanzierung Einreich-Detailprojekt „Gailitz-Hochwasserschutz-Arnoldstein“ 

7.) Umwidmung und Kaufansuchen Gst 140/4, KG 75427 Maglern 

8.) Übernahme ehemaliges ÖBB-Stellwerksgebäude Arnoldstein 

9.) Einbringung Förderantrag nach Fördermaßnahme 73-10 „Orts- und 
Stadtkernförderung“; ehem. ÖBB-Stellwerksgebäude Arnoldstein 
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10.) Einbringung Förderantrag nach Fördermaßnahme 77-04 „Reaktivierung des 

Leerstands durch Bewusstseinsbildung & Beratung, Entwicklungskonzepte & 

Management zur Orts- und Stadtkernstärkung“; ISEK Arnoldstein und Bad Bleiberg 
11.) Übertragung von Zuständigkeiten der Gemeinde in Bauangelegenheiten aus dem 

eigenen Wirkungsbereich an die Bezirkshauptmannschaft 

12.) Übernahme und Auflassung von Grundstücksteilflächen in das bzw. aus dem 
Öffentlichen Gut der Marktgemeinde Arnoldstein, KG. Riegersdorf, im Bereich des 

Hochbehälters Tschau, Adaptierung des Gemeinderatsbeschlusses vom 18.04.2024 

13.) Auflassung einer Grundstückteilfläche aus der Parzelle 1006/22, KG 75427 Maglern, 
aus dem Öffentlichen Gut der Marktgemeinde Arnoldstein, Ergänzung des 

Gemeinderatsbeschlusses vom 18.04.2024  

14.) Wegsanierung – Übernahme von Grundstücksteilflächen in das Öffentliche Gut der 

Marktgemeinde Arnoldstein in Seltschach 

15.) Übernahme bzw. Auflassung von Grundstücksteilflächen in das / aus dem 

Öffentlichen Gut der Markgemeinde Arnoldstein; Ergänzung des 

Gemeinderatsbeschlusses vom 11.12.2025 
16.) Allfälliges 

 

 
Die Gemeinderatsmitglieder werden eingeladen, zuverlässig und rechtzeitig zur Sitzung des 

Gemeinderates zu erscheinen. 

 

 
      Der Bürgermeister: 

 

 

 

                                                                                        (Ing. Reinhard Antolitsch) 


